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 Stipendium & Förderhöhe – Personal-Mobilitäten 

1. Zuschuss zu Aufenthaltskosten 
 
Zielland Betrag (Kosten je Einheit)  in EUR pro Aufenthaltstag 

es werden i.d.R. bis zu 5 Tage (plus Reisetage) gefördert 
Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden 
Nicht assoziierte Partnerländer (Erasmus+ WELTWEIT) der Region 13 und 14: Andorra, 
Monaco, San Marino, Vatikanstaat, Färöer, Schweiz, Vereinigtes Königreich 

180 Euro 

Estland, Griechenland, Lettland, Malta, Portugal, Slowakai, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Zypern 

160 Euro 

Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Türkei, Ungarn 140 Euro 
Nicht assoziierte Partnerländer (Erasmus+ WELTWEIT) ohne 13 und 14 190 Euro 

 
2. Fahrtkostenzuschuss 
 
Entfernung lt. Distanzrechner* Reisekostenzuschuss regulär Zuschuss bei "grünem" Reisen 

10 - 99 km 28 EUR 56 EUR 
100 - 499 km 211 EUR 285 EUR 
500 - 1.999 km 309 EUR 417 EUR 
2.000 - 2.999 km 395 EUR 535 EUR 
3.000 - 3.999 km 580 EUR 785 EUR 
4.000 - 7.999 km 1188 EUR 1188 EUR 
8.000 km und mehr 1735 EUR 1785 EUR 

 
*Entfernungen werden mit Hilfe des EU Distance Calculators berechnet. Die Entfernung der einfachen Strecke ist die Grundlage für die Berechnung des Reisekostenzuschuss.  
Als An- & Abreiseort wird immer München herangezogen. Bitte geben Sie dennoch Ihre tatsächlichen An- bzw. Abreiseorte an, damit wir ggf. Green Travel-Zuschüsse berechnen 
können. Sie haben Anspruch auf Green Travel, wenn Sie über. 50% der Reisetrecke mit einem nachhaltigen Transportmittel (z.B. Fahrrad, Bahn, Fernbus, Fahrgemeinschaft) 
zurücklegen. Sie sind verpflichtet Belege, die „grünes Reisen“ nachweisen können (z.B. Bahntickets) bis zu 5 Jahre nach Abschluss der Mobilität aufzubewahren.  
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3. Zusätzlich geförderte Reisetage 
 
Teilnehmende, die mit nicht-nachhaltigen Verkehrsmitteln reisen, können bei Bedarf Förderung für bis zu zwei zusätzliche Reisetage erhalten. 
Der Bedarf wird im Antragsprozess über die Ehrenwörtliche Erklärung für grünes Reisen abgefragt. 
Teilnehmende, die mit einem nachhaltigen Transportmittel reisen, können darüber hinaus bis zu sechs zusätzliche Reisetage erhalten. Auch hier wird 
der Bedarf im Antragsprozess über die Ehrenwörtliche Erklärung für grünes Reisen abgefragt. Wir berechnen den maximalen Anspruch auf 
zusätzliche Reisetage je nach Transportmittel und Entfernung wie u.s.  
Zusätzlich behalten wir uns vor nach Plausibilität zu berechnen, z.B. durch Prüfung Ihrer Reisebelege. Sie sind verpflichtet Belege, die „grünes 
Reisen“ nachweisen können (z.B. Bahntickets) bis zu 5 Jahre nach Abschluss der Mobilität aufzubewahren. 

Zusätzlich Bahn, Fernbus, Fahrgemeinschaft Fahrrad 
2 Reisetage < 400 km < 100 km 
3 Reisetage 400 - 999 km 100 - 149 km 
4 Reisetage 1.000 - 1.499 km 150 - 199 km 
5 Reisetage 1.500 - 2.000 km 200 - 250 km 
6 Reisetage > 2.000 km > 250 km 

 

  

   
   
   
   
   

 


